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Sommerurlaube vergehen immer viel zu schnell, und 
ehe man sich versieht, steckt man wieder im Alltag fest. 
Was bleibt, sind zahlreiche Fotos, landestypische Sou-
venirs sowie ein wenig Sonnenbräune – und vielleicht 
die Erinnerungen an einen Strand samt Meeresbrise. 
Doch wer eine Terrasse besitzt, kann sich das Urlaubs-
gefühl ganz einfach nach Hause holen. Eine Gestaltung 
des Außenbereiches im mediterranen Stil versetzt zwar 
niemanden wirklich zurück nach Spanien, Italien oder 
Frankreich, versüßt jedoch mit südlichem Flair den 
Feierabend und die Wochenenden.
Erdige Farbtöne wie Terracotta, Ocker oder Siena, aber 
auch Gelb-, Orange-, Rot- und Brauntöne zählen zu den 
mediterranen Farben. Ob einzeln oder in Kombination miteinander: Sie strahlen Wärme 
und Behaglichkeit aus. Der Fachhandel hält entsprechende Pflasterklinker bereit, die 
pflegeleicht, witterungsbeständig und frostsicher sind – damit man sich auch bei Schnee 
und Eis beruhigt auf die nächste Saison freuen kann.	 Foto: epr/CRH Clay Solutions

Einbruchschutz
Es gibt leider keine Entwar-
nung: Innerhalb der letz-
ten fünf Jahre ist die Zahl 
der Wohnungseinbrüche 
deutschlandweit um rund 
35 % gestiegen. Die gute 
Nachricht: Mit der richtigen 
Sicherheitstechnik und vor 
allem durch aufmerksames 
Verhalten können viele Ein-

bruchsversuche verhindert werden. Ein ganz wichtiger Sicherheitsfaktor 
– gerade jetzt in der nahenden Ferienzeit – ist nämlich eine gute Nachbar-
schaft.	 Foto: GDV – Die Deutschen Versicherer/gp

Rauchmelderpflicht
Die letzten drei Bundesländer, in denen 

bisher noch keine Rauchmelderpflicht 
bestand, ziehen nach: Sachsen änderte 
zu Beginn des Jahres seine Landesbau-
ordnung, in Berlin wurde am 9. Juni die 

Reform beschlossen, in Brandenburg 
tritt die Neufassung der Bauordnung 
am 1. Juli in Kraft. Nun heißt es, neue 

Wohnungen mit Rauchmeldern auszu-
statten – für Bestandsbauten gilt eine 

Übergangsfrist bis Ende 2020.
Foto: bvbf
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